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aus Lebenszeit und auf unbestimmte Zeit zu festgesetzten und jährlichen
Zinsleistungen statt.

Stellung der bäuerlichen Bevölkerung»
Abgesehen von den auf den Ackerhöfen des Klosters beschäf¬

tigten Kolonen, die neben den Klostervermandten, den sogenannten
familiäres, auch vertreten waren, und den an die Scholle gebundenen, bestifteten
Knechten, den ascriptitii, welche scheinbar nur selten vorkamen, finden
wir für die bäuerliche Bevölkerung dieses Gebietes die verschiedensten
Ausdrücke: rusticus, incolae, Kamines, Kamines censuales und under-
sessen. 1 ) Da aber diese Ausdrücke abwechselnd und unterschiedslos
gebraucht werden, so ist vor allem wichtig, zu wissen, ob die neuen
Ansiedler auf Zeitpacht oder Erbzinsleihe angesetzt waren. Auf ersteres
würde die in der Oberplaner Richterfchaft vorkommende Totensülligkeit
oder Kaduzität das ist das Keimfallsrecht der Kinterlassenschaft der
Untertanen, hindeuten. Daraus würde sich mit großer Bestimmtheit ergeben,
daß die Besiedlung der erwähnten Gebiete auf dem Grundsätze der
Emphiteuse (d. h. Erbzinsleihe) nicht beruht haben könne. Es könnte
auch der Fall sein, daß dieses Keimsallsrecht erst unter der Kerrschafl der
Rosenberger den Untertanen des ehemaligen Klostergutes ausgezwungen
worden sei. Aber Tatsache ist, daß der ehemalige Oberstburggraf von Prag,
Wilhelm von Rosenberg» im Jahre 158t den Oberplaner Untertanen die
Kaduzität verkauft, wofür sie ihren Iahreszins verdoppeln und die Robot-
pflicht auf sich nehmen mußten.-) Dadurch fand erst der Einkauf in ihre
Gründe statt. Dieses Anfallsrecht hat aber in Oberplan wahrscheinlich auch
zur Zeit der Goldenkroner Kerrschast bestanden, da wir dasselbe zu Ende
des 14. Jahrhunderts bestimmt in Aelolitz nachweisen können. Kier haben
sich auch die Goldenkroner Abte hinreißen lassen, die Befreiung von
„Tötenfall" gegen eine bestimmte Summe Geldes zu erteilen, welche aber
König Wenzel IV. im Jahre 1385 und neuerdings im Jahre 1401 infolge
des dadurch dem Kloster zugefügten Schadens für null und nichtig
erklärte?) ,

Was den Grund und Boden betrifft, so begegnen uns nur zwei
Fälle, in welchen von den ursprünglich slavischen Pflugmaßen (araturae)

n G UB Xll (1293), S 39 XX (1311). S 51-52. MI (1343), S 99. XCVIU
(1387), S. 180. CXXll (1395), S 292-302. CLV11 (1411t. S 363 Dr. G. Jurilsch : DieDeutschen und ihre Rechte in Böhmen und Mähren im 13. und 14. Jahrhundert 1905,S- 6 ff. (In der Folge: Dr. Jurilsch).

2
) (A. U B- CCL1V, S. 582, Anmerkung.

3) G. UB. XXIII (1395), S 304 mit CXXXVI (1401), S. 328 - 329.
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